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Schiedsamt entscheidet über Vorwurf
des Diebstahls gegen 82-Jährigen in

Vellmar
Edeka-Markt in Vellmar verlangt 200 Euro von einem

82-Jährigen wegen vermeintlichen Diebstahls von
Gehacktem. Der Seniorenverteidigt sich.

Ein Vorfall im Edeka-Markt Möller in Vellmar sorgt für Aufregung,
nachdem ein 82-Jähriger beschuldigt wurde, eine kleine Menge
Gehacktes im Wert von 2,61 Euro gestohlen zu haben. Die
Konsequenz: Der Senior wird mit einer Forderung in Höhe von
200 Euro konfrontiert. Der Inhaber, Sven Möller, sieht sich
gezwungen, gegen den älteren Herrn vorzugehen, während
dieser die Vorwürfe vehement bestreitet.

Die Situation nahm ihren Lauf, als der Senior während seines
Einkaufs an der Fleischtheke Gehacktes entgegennahm. Laut
seiner Darstellung war es ein heißer Tag, und er befürchtete,
dass das Fleisch auf seinem halbstündigen Heimweg verderben
würde. Daher habe er entschieden, das Gehackte zurückzulegen
und nicht zu kaufen, während er die übrigen Artikel, die er im
Warenkorb hatte, bezahlte.

Vorwürfe und Missverständnisse

Einige Tage später trat der 82-Jährige erneut in den Edeka ein
und wurde sofort von der Marktchefin konfrontiert, die ihn
beschuldigte, ein Dieb zu sein. Ungeachtet der Aufzeichnungen
der Überwachungskamera, die zwar zeigten, wie der Senior das
Fleisch erhielt, jedoch nicht, wie er es bezahlte, rief der
Marktinhaber die Polizei. Dies alles geschah, während der Senior



versuchte zu erklären, dass er das Fleisch nicht mehr besessen
hatte, nachdem er es zurückgelegt hatte.

Die Situation eskalierte, als die Polizei eintraf. Der 82-Jährige
wurde aus dem Geschäft geleitet und sollte einen schriftlichen
Schuldspruch unterzeichnen, der besagte, dass er tatsächlich
gestohlen hatte. Dies führte zu einer Strafe von 200 Euro, die
der Senior jedoch nicht akzeptierte. „Die Summe steht in keinem
Verhältnis zu der Ware“, äußerte er sich frustriert. Um seine
Schuld für das Zurücklegen des Fleisches zu zeigen, zahlte er
jedoch 52,61 Euro, was der Wert des Gehackten und eine
zusätzliche Entschädigung von 50 Euro umfasste.

Jedoch blieb die Angelegenheit nicht ohne weitere
Konsequenzen. Da der Senior nur einen Teil des Betrags zahlte,
erhielt er Mahnungen und der Fall landete schließlich vor
Gericht. Das Verfahren wurde jedoch schnell eingestellt, da die
Staatsanwaltschaft den Vorfall als Einzelfall betrachtete.

Reaktionen und weitere Entwicklungen

Sven Möller zeigte wenig Verständnis für die Kritik an seinem
Vorgehen. „Ich kann ja nichts dafür, dass er klaut“, erklärte er
und betonte, dass er jeden Dieb anzeigen würde, den er
erwische. Er rechtfertigte die hohe Bearbeitungsgebühr mit dem
großen Aufwand, den er bei der Bearbeitung des Vorfalls hatte –
von den Kameraaufzeichnungen bis hin zu den notwendigen
Polizeiaussagen.

Der Vorfall wirft ein Licht auf die Richtlinien verschiedener
Supermärkte bezüglich Diebstahl. Möller ist da besonders streng
und verlangt 200 Euro, während andere betroffene Filialen, wie
mehrere Edeka-Märkte in Fuldabrück, immerhin nur 100 Euro
Fangprämie ansetzen. Marika Hofmann, eine Inhaberin mehrerer
Supermärkte, bestätigt: „Diebstahl ist Diebstahl. Da kann es
schlecht eine Staffelung geben.“

Im Rewe-Markt in Lohfelden wird ebenfalls eine Theorie von 100



Euro angeboten, doch in der Praxis sieht es oft anders aus. „Oft
sind die Diebe minderjährig, und die Eltern wollen nicht haften.
Der Aufwand, gerichtlich vorzugehen, ist oft zu groß“, schildert
Marktleiter Sergej Schlender.

Letzten Endes blieb Sven Möller jedoch unverändert in seinem
Standpunkt. Der Fall wird jetzt vom Schiedsamt entschieden,
und das Schicksal des 82-Jährigen hängt von einer endgültigen
Klärung ab.

Konsequenzen für die Supermarktbranche

Der Vorfall in Vellmar verdeutlicht die strengen Maßnahmen, die
Einzelhändler gegen Diebstahl ergreifen müssen, und kann als
Signal für andere Geschäfte in der Region angesehen werden.
Die Diskussion über angemessene Strafen und den Umgang mit
Verdächtigen zieht sich durch die Branche. Balanciert zwischen
Sicherheit und dem menschlichen Aspekt solcher Vorfälle bleibt
abzuwarten, wie die Supermärkte auf die anhaltenden
Herausforderungen reagieren werden.

Der Fall des 82-Jährigen in Vellmar wirft Fragen zur Fairness und
den rechtlichen Grundlagen im Umgang mit vermeintlichen
Diebstählen in Supermärkten auf. In Deutschland gibt es eine
Vielzahl von Regelungen und Verhaltensweisen im Einzelhandel,
wenn es um den Umgang mit Diebstahl geht. Laut dem
Handelsverband Deutschland (HDE) verloren die Einzelhändler
im Jahr 2021 insgesamt 3,2 Milliarden Euro durch
Ladendiebstahl, was die Wichtigkeit der Thematik verdeutlicht.
Die Supermärkte agieren im Rahmen von Hausordnungen, und
die Strafgebühren, die für Diebstahl verlangt werden, variieren
stark. 

Während einige Märkte spezifische Gebühren in Höhe von 100
Euro erheben, wie es zum Beispiel bei den Hofmann-Märkten der
Fall ist, beschreitet Sven Möller mit seinen 200 Euro einen
anderen Weg. Diese Preisgestaltung wirft nicht nur rechtliche,
sondern auch ethische Fragen auf. Die Differenzierung in den



Strafen könnte eventuell zu Ungerechtigkeiten führen, da der
Kontext und die Absicht des vermeintlichen Diebstahls nicht
immer klar zu erfassen sind. Im Fall des Seniors ist es auch von
Bedeutung, dass das Produkt zurückgelegt wurde, was die
Intention des Handelns in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Rechtliche Aspekte und Verfahren

In Deutschland ist Diebstahl ein Straftatbestand, der sowohl zu
zivilrechtlichen als auch zu strafrechtlichen Konsequenzen
führen kann. Die zivilrechtlichen Aspekte, wie sie im Fall des
82-Jährigen zum Tragen kamen, betreffen oft
Schadensersatzforderungen oder Gebühren, die der Supermarkt
ansetzen kann. Im strengen Sinne ist die Nichteinhaltung von
Kaufverträgen auch ein rechtlicher Grund für rechtliche
Maßnahmen, zudem können Überwachungskameras als
Beweismittel in den Verfahren dienen.

Die Tatsache, dass das Verfahren gegen den 82-Jährigen schnell
eingestellt wurde, weist darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft
der Meinung war, dass die Umstände des Falles nicht schwer
genug waren, um einen strafrechtlichen Fall aufrechtzuerhalten.
Diese Entscheidung spiegelt eine eigene Beurteilung der
Schwere und der Absicht hinter dem vermeintlichen Diebstahl
wider, wie in vielen ähnlichen Fällen. Nach deutschem Recht
wird zwischen einem „einfachem Diebstahl“, der mit einer
Geldstrafe bis zu 500 Euro bestraft werden kann, und
schwereren Fällen unterschieden, die auch Freiheitsstrafen nach
sich ziehen können.

Gesellschaftliche Implikationen und
Diskussion

Der Vorfall hat nicht nur rechtliche, sondern auch
gesellschaftliche Auswirkungen. Die Diskussion über Diebstahl
im Einzelhandel berührt Themen der sozialen Gerechtigkeit und
der ökonomischen Notlage. Viele Menschen in der Gesellschaft



haben aufgrund von Armut oder sozialer Isolation keinen
Zugang zu notwendigen Lebensmitteln, was zu einem kritischen
Blick auf die Konsequenzen des Diebstahls führt. Eine Umfrage
des Deutschen Caritasverbands beleuchtet, dass über 15
Prozent der Haushalte in Deutschland von Einkommensarmut
betroffen sind. 

Das Verhalten von Einzelhändlern und deren Reaktionen auf
Diebstahl ist ein Ausdruck des Umgangs mit diesen sozialen
Problemen. Statt Strafen könnten Präventionsmaßnahmen und
einfühlsame Ansätze mehr in den Vordergrund rücken. Um die
Dringlichkeit der Thematik zu unterstreichen, sollten
Einzelhändler auch nach Möglichkeiten suchen, den Zugang zu
ihrer Ware zu erleichtern, um ungewollte Diebstähle und
potenzielles Unrecht zu vermeiden.

Wie sich diese Debatte weiter entwickeln wird und ob es an
weiteren Supermärkten Vorbilder geben wird für den Umgang
mit solchen Vorfällen, bleibt abzuwarten. Der Fall des
82-Jährigen könnte durchaus als Katalysator für eine breitere
Diskussion über Ethik, fairness und das wirtschaftliche Verhalten
von Einzelhändlern in der heutigen Zeit dienen.
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